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Rechtssatz

Der EuGH hat in seinem Urteil vom 22. April 2010, X und @scale eenheid Facet-Facet Trading, C-536/08 und C-539/08,

dargelegt, dass in Fällen eines innergemeinschaftlichen Erwerbs im Sinne des Art. 41 der MwSt-RL kein Vorsteuerabzug

zusteht. Der EuGH hat dies u.a. damit begründet, dass die Gewährung des Vorsteuerabzugs in einem solchen Fall die

praktische Wirkung des Art. 40 MwSt-RL (früher 28b Teil A Abs. 2 der Sechsten Richtlinie) beeinträchtigen würde, weil

für den SteuerpDichtigen, der im Mitgliedstaat der verwendeten UID zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, kein Anreiz

mehr bestünde, die Besteuerung des fraglichen innergemeinschaftlichen Erwerbs im Mitgliedstaat der Beendigung des

Versands oder der Beförderung nachzuweisen. Eine solche Lösung könnte letztlich die Anwendung der Grundregel

gefährden, nach der bei einem innergemeinschaftlichen Erwerb davon auszugehen ist, dass der Ort der Besteuerung

file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2021150002_20220629J04#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004929&Artikel=3&Paragraf=&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/A3/NOR40273706
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/A3/NOR40254358
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/A3/NOR40219091
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/A3/NOR40218725
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/A3/NOR40219086
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/A3/NOR40143629
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/A3/NOR40118940
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/A3/NOR40062054
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/A3/NOR40018956
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/A3/NOR12057908
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/A3/NOR12054863
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/A3/NOR12054649
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/663/A3/NOR12054191


im Mitgliedstaat der Beendigung des Versands oder der Beförderung, d. h. im Endverbrauchsmitgliedstaat, liegt, was

das Ziel der Übergangsregelung ist (vgl. Rn 44 des Urteils). Somit steht der Vorsteuerabzug bei einem

innergemeinschaftlichen Erwerb iSd Art. 3 Abs. 8 zweiter Satz UStG 1994 nicht zu.Der EuGH hat in seinem Urteil vom

22. April 2010, römisch zehn und @scale eenheid Facet-Facet Trading, C-536/08 und C-539/08, dargelegt, dass in Fällen

eines innergemeinschaftlichen Erwerbs im Sinne des Artikel 41, der MwSt-RL kein Vorsteuerabzug zusteht. Der EuGH

hat dies u.a. damit begründet, dass die Gewährung des Vorsteuerabzugs in einem solchen Fall die praktische Wirkung

des Artikel 40, MwSt-RL (früher 28b Teil A Absatz 2, der Sechsten Richtlinie) beeinträchtigen würde, weil für den

SteuerpDichtigen, der im Mitgliedstaat der verwendeten UID zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, kein Anreiz mehr

bestünde, die Besteuerung des fraglichen innergemeinschaftlichen Erwerbs im Mitgliedstaat der Beendigung des

Versands oder der Beförderung nachzuweisen. Eine solche Lösung könnte letztlich die Anwendung der Grundregel

gefährden, nach der bei einem innergemeinschaftlichen Erwerb davon auszugehen ist, dass der Ort der Besteuerung

im Mitgliedstaat der Beendigung des Versands oder der Beförderung, d. h. im Endverbrauchsmitgliedstaat, liegt, was

das Ziel der Übergangsregelung ist vergleiche Rn 44 des Urteils). Somit steht der Vorsteuerabzug bei einem

innergemeinschaftlichen Erwerb iSd Artikel 3, Absatz 8, zweiter Satz UStG 1994 nicht zu.
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